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RECHTSGRUNDLAGEN 
 

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) geändert worden ist. 

Landesbauordnung (LBO) 

in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. BW 2010, 357, 358, ber. S. 416), die zuletzt durch Verord-

nung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) geändert worden ist. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Arti-

kel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung (PlanZV) 

vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 15.05.2019 

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 21.06.2016 

3. frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behör-

den gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB 

vom 01.07.2019 bis 02.08.2019 

4. Billigung des Bebauungsplanentwurfs 

und Auslegungsbeschluss 

am 13.01.2021 

5. Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung 

gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB 

 

 5.1 Bekanntmachung am 12.02.2021 

 5.2 Auslegungsfrist / Behördenbeteiligung vom 22.02.2021 bis 26.03.2021 

6. Billigung des überarbeiteten Planentwurfs und Beschluss 

zur erneuten Offenlegung 

am 16.06.2021  

7. erneute Offenlegung und Behördenbeteiligung 

gem. § 4a (3) BauGB 

 

 7.1 Bekanntmachung am 25.06.2021 

 7.2 Auslegungsfrist / Behördenbeteiligung vom 05.07.2021 bis 13.08.2021 

8. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB Am 11.01.2023 

9. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am 

 

Zur Beurkundung 

Mudau, den ....................... 

 

------------------------------------ 

        Bürgermeister
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TEXTLICHER TEIL 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtli-

chen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten 

Art enthalten, außer Kraft. 

 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 MD - Dorfgebiet (§ 5 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen 

Wohnungen und Wohngebäude, 

- Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten und 

landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen, 

- sonstige Wohngebäude. 

Nicht zulässig sind: 

- Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher 

Erzeugnisse, 

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beher-

bergungsgewerbes, 

- sonstige Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke, 

- Gartenbaubetriebe, 

- Tankstellen. 

Die nach § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten werden 

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des MD-Gebietes. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 
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2.2 GFZ - Geschoßflächenzahl 

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

o = offene Bauweise 

ED = offene Bauweise, zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser  

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag.  

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze 

Stellplätze sind innerhalb sowie außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen  

zulässig. 

4.2 Garagen 

Garagen sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

Ein Mindestabstand von 1,5 m zur Straßenbegrenzungslinie / öffentlichen Verkehrsfläche 

ist einzuhalten. 

4.3 Nebenanlagen 

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Grundstücks-

flächen allgemein zulässig. Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind dabei bis zu einem 

Volumen von maximal 40 m³ umbauter Raum zulässig. 

Ein Mindestabstand von 1,5 m zur öffentlichen Verkehrsfläche ist einzuhalten. 
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5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die Anzahl der Wohneinheiten (WE) wird wie folgt beschränkt: 

- 2 WE je Wohngebäude bei Einzelhäusern (EH), 

- 1 WE je als Wohngebäude genutzte Doppelhaushälfte bei Doppelhäusern (DH).  

6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

6.1 Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Bäume und Sträucher, die entfallen, dürfen nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. 

Februar gefällt bzw. gerodet werden. Holz, Astwerk und Schnittgut sind gleich abzuräu-

men. 

Ein Abriss oder Teilabriss der Scheunen darf ebenfalls nur im genannten Zeitraum erfol-

gen. Ansonsten ist ein Abriss oder Teilabriss nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass 

aktuell keine Vögel am Gebäude brüten und/oder Fledermäuse keine Quartiere im oder 

am Gebäude haben. Dies ist zuvor von einer fachkundigen Person zu überprüfen. Sollten 

Winterquartiere von Fledermäusen festgestellt werden, dürfen die Arbeiten erst nach 

dem Ausfliegen beginnen. 

Alternativ können auch mögliche Brut- oder Quartierstrukturen im Vorfeld eines Abrisses 

entfernt oder verschlossen werden, wenn sichergestellt ist, dass aktuell keine Fleder-

mäuse Quartiere im oder am Gebäuden haben. Dies ist zuvor von einer fachkundigen 

Person zu überprüfen.  

Sollten die Scheunen abgerissen werden, so sind zuvor an Bäumen oder Gebäuden des 

Ortsrands vorsorglich 2 Fledermausflachkästen und 2 Fledermaushöhlen anzubringen. 

6.2 Erhalt der Wiese mit Obstbaumreihe im Süden (Flst.Nr. 1581) 

Die Obstbäume und die Wiese sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 

Die Bäume sind bei Abgang zu ersetzen. Es werden Obstbaumsorten der Liste im Anhang 

empfohlen. 

6.3 Wasserdurchlässige Beläge / Versickerung von Niederschlagswasser 

Stellplätze und Zufahrten sind so anzulegen und zu befestigen, dass Niederschlagswas-

ser, sofern nicht schädlich verunreinigt, versickern kann. Es wird deshalb empfohlen, die 

genannten Flächen aus Rasengittersteinen, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurch-

lässiger Pflasterung o.ä. zu erstellen. Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen. Alter-

nativ hat eine breitflächige Versickerung über eine belebte Bodenschicht zu erfolgen. 

Unbelastetes Dachflächenwasser ist breitflächig zu versickern. 
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6.4 Ausschluss von Schottergärten und -schüttungen 

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen sind auf den 

Baugrundstücksflächen unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind dar-

über hinaus, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt 

werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Grünflächen anzulegen und zu un-

terhalten. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (z. B. Folien, Vlies) sind 

nur zur Anlage von dauerhaft mit wassergefüllten Gartenteichen zulässig. 

6.5 Beschichtung metallischer Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen 

Bei der Verwendung von metallischen Dacheindeckungen oder Fassadenverkleidungen 

(Blei, Kupfer, Zink) ist zur Vermeidung von Schwermetalleinträgen in das Grundwasser 

eine verwitterungsfeste Beschichtung zwingend erforderlich. 

6.6 Insektenschonende Beleuchtung des Gebietes 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Beleuchtung mit insektenschonenden Lam-

pen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuchten zu 

wählen, die kein Streulicht erzeugen. 

Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 

6.7 Zuordnungsfestsetzung 

Die Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich außerhalb des Geltungsbereiches werden 

den bebaubaren Flächen und den Verkehrsflächen, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, 

entsprechend dem Anteil der versiegel- bzw. überbaubaren Flächen zugeordnet. Im 

Dorfgebiet (MD) werden 7.388 m² überbaut, für die Verkehrsflächen werden insgesamt 

871 m² versiegelt. 

Damit entfallen von den Maßnahmen zum Ausgleich 89 % auf das MD und 11 % auf die 

Verkehrsflächen. 

7. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

7.1 Pflanzgebot auf Baugrundstücken 

Pro Baugrundstück ist ein gebietsheimischer Laubbaum oder ein Obstbaum zu pflanzen, 

zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume sollen bei ihrer Pflanzung als Hoch-

stämme einen Stammumfang von mindestens 10-12 cm haben. 

Mindestens 5 % der Baugrundstücksflächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern 

gruppen- oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei sind je Strauch rd. 2,0 m² Pflanzfläche 

anzunehmen. Ein Formschnitt sollte nur aus Gründen des Nachbarrechtes vorgenommen 

und sonst eine naturnahe Wuchsform angestrebt werden. Ein Rückschnitt ist nur im Win-

terhalbjahr (01.10. bis 28.02.) zulässig. 

Pflanzabstände: 1,5 m  Pflanzgröße: 2 x v, 60-100 cm 
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In den westlichen Baugrundstücken sind die Sträucher in den Flächen für das Anpflanzen 

zu pflanzen. 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug zu vollziehen. Die Artenlisten im 

Anhang sind zu beachten. 

7.2 Pflanzbindung:  

Erhalt der Wiese mit Obstbaumreihe im Süden (Flst.Nr. 1581) 

siehe 6.2  

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachdeckung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

1.2 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 

sind unzulässig. 

3. Einfriedungen und Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Einfriedungen (Zäune, Hecken) und Stützmauern zur Geländeabfangung dürfen entlang 

von öffentlichen Verkehrsflächen eine Gesamthöhe von 1,8 m über Straßenhöhe nicht 

überschreiten. Sockelmauern sind auf die zulässige Gesamthöhe von Einfriedungen an-

zurechnen. 

Zu Verkehrsflächen ist mit Einfriedungen und Stützmauern ein Mindestabstand von 

0,25 m einzuhalten, die Abstandsfläche ist zu begrünen oder zu befestigen und zu un-

terhalten. 
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Die Höhenbeschränkung ist auch – unbeschadet privater nachbarrechtlicher Vorschrif-

ten – an den anschließenden seitlichen Grundstücksgrenzen auf einer Länge von 3,0 m 

einzuhalten. Einfriedungen sind nur als standortheimische Hecken gemäß Artenliste so-

wie als Holz- oder Maschendrahtzäune zulässig. 

4. Verwendung von Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 

Pro Gebäude ist nur eine Außenantenne oder eine Satellitenempfangsanlage zulässig. 

5. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

6. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird auf 2,0 Kfz-Stellplätze 

pro Wohnung erhöht.  

7. Geländeveränderungen 
(§ 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO) 

Aufschüttungen und Abgrabungen auf den Baugrundstücken sind bis zu einer max. Ge-

samthöhe von 1,5 m gegenüber dem natürlichen Gelände zulässig, ausgenommen hier-

von sind die bergseitigen Verfüllungen zwischen Gebäude und Straßenraum. 

III. HINWEISE 

1. Archäologische Denkmalpflege und Bodenfunde 

Das Plangebiet tangiert den Bereich des mittelalterlichen Ortsetters (Prüffall auf Kultur-

denkmal gem. § 2 DSchG), d.h. bei Bodeneingriffen ist mit archäologischen Funden und 

Befunden – Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG - zu rechnen. Deshalb wird auf die Einhal-

tung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG verwiesen: 

Sollten bei der Durchführung der Bauarbeiten bisher unbekannte archäologische Funde 

(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauer-

reste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbung, etc.) entdeckt werden, sind diese umge-

hend zu melden. Die Fundstelle ist bis zum Ablauf des vierten Werktages nach Anzeige 



Gemeinde Mudau – Gemarkung Reisenbach 

Bebauungsplan „Daniersweg“ 

 

Textlicher Teil – Satzung Seite 8  

in unverändertem Zustand zu halten, sofern nicht das Landesamt für Denkmalpflege oder 

die zu-ständige Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung dieser Frist einverstanden 

ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Gemeinde und das Landratsamt sind umgehend über Art 

und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungswegs und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene 

Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 
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Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

5. Geotechnische Hinweise und Baugrunduntersuchung 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-

breitungsbereich von Gesteinen der Plattensandstein-Formation. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 

geeignet sind, ist zu rechnen. 

Die im Untergrund anstehenden sehr harten Sandsteinbänke der Plattensandstein-For-

mation können Violetthorizonte (fossile Bodenbildungen) enthalten, die in der Regel nur 

eine geringe Festigkeit aufweisen. Es ist auf einen einheitlich tragfähigen Gründungsho-

rizont zu achten. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

beiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-

higkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 

objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 

ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

6. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 

Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

blatt W555 zu beachten. 

7. Herstellung des Straßenkörpers 

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Abgrabungen, Aufschüttungen und 

unterirdischen Stützbauwerke (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten) ge-

hen nicht in das Straßeneigentum über, sondern verbleiben zur ordnungsgemäßen Nut-

zung bei den angrenzenden Grundstücken und sind entschädigungslos zu dulden. 

Gemäß § 12 Abs. 5 StrG besteht keine Erwerbspflicht der Gemeinde. 



Gemeinde Mudau – Gemarkung Reisenbach 

Bebauungsplan „Daniersweg“ 

 

Textlicher Teil – Satzung Seite 10  

8. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper 

Der Eigentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Lei-

tungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungs-

körper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungs-

anlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vorherige Benach-

richtigung. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für An-

pflanzungen 

 

Herkunftsgebiet für Pflanzgut soll in der Regel das Süddeutsche Hügel- und Bergland 

sein. Bei den mit „*“ gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend 

Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) berücksichtigt werden. 

Artenliste 2: Obstbaumsorten 
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Aufgestellt:  

Mudau, den   

DIE GEMEINDE :  DER PLANFERTIGER : 

 
IFK - INGENIEURE 

Partnerschaftsgesellschaft mbB 

LEIBLEIN – LYSIAK – GLASER 

EISENBAHNSTRASSE 26  74821 MOSBACH 

E-Mail: info@ifk-mosbach.de 

 

 

 

 

 

 

 

Ausfertigung: 

      

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieser Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss des 

Gemeinderates vom 11.01.2023 überein. 

Die ordnungsgemäße Durchführung der o.g. Verfahrensschritte wird bestätigt. 

      

Mudau, den …   Der Bürgermeister 

      

      

     

                         (Siegel)    Dr. Norbert Rippberger  

 


